
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 0938/2011

Der Oberbürgermeister 
  

III/39-39-60-Fleischhygienegebührensatzung 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
24.02.11 
Datum 
 
 
Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bürger- und Umweltausschuss   17.03.2011 Beratung öffentlich 

Finanzausschuss   04.04.2011 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   11.04.2011 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  
Satzung der Stadt Leverkusen über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen 
auf dem Gebiet der Veterinärüberwachung/Fleischhygiene 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlun-
gen auf dem Gebiet der Veterinärüberwachung/Fleischhygiene der Stadt Leverkusen 
vom 01.05.2011 wird beschlossen. 
 
gezeichnet:  
Buchhorn   Häusler   Stein 
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Begründung: 
 
Der Erlass einer neuen Gebührensatzung zum 01.05.2011 ist aus den folgenden Grün-
den erforderlich: 
 

1. Nach aktueller Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf verstößt 
eine Fleischhygienegebührensatzung gegen geltendes Recht, wenn sie Gebüh-
rentatbestände über den in der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW 
festgeschriebenen Umfang hinaus erweitert. So ist eine Staffelung der Gebühren 
in Abhängigkeit von der Zahl der Untersuchungen in der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung NRW nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde ist die Men-
genstaffelung aus der Satzung zu entfernen, die bisherige Anlage zu den ge-
werblichen sowie den Hausschlachtungen wird gestrichen. Die Gebühren werden 
in §§ 2 und 3 neu gefasst. Da in Leverkusen nur sehr selten viele Tiere gleichzei-
tig geschlachtet werden und damit zu untersuchen sind, werden die praktischen 
Auswirkungen des Wegfalles der Mengenstaffelungen nicht ins Gewicht fallen. 

 
2. Zwecks begrifflicher Anpassung an das EU-Recht ist eine Änderung der bisheri-

gen Bezeichnung Damwild in Farmwild erforderlich. Darüber hinaus ist sicherzu-
stellen, dass alle zur Schlachtung kommenden Tiere, für die eine Schlachttier- 
und Fleischuntersuchung erforderlich ist und welche unter den Begriff „Farmwild“ 
zu fassen sind, von dieser Satzung erfasst werden. 

 
3. Derzeit werden unter den tierseuchenrechtlichen Regelungen zur Bekämpfung 

der Schweinepest bei Wildschweinen die Trichinenproben von den Jagdaus-
übungsberechtigten entnommen und dem Veterinäramt über die städtische Wild-
sammelstelle zur Untersuchung zugeleitet. Nach Wegfall der Tierseuchenbe-
kämpfungsmaßnahmen und Auflösung der Wildsammelstellen (in Abhängigkeit 
von der Seuchenlage) werden auch Fälle auftreten, in denen ein amtlicher Tier-
arzt eine Trichinenprobe zu entnehmen hat, um diese kostenpflichtig der Unter-
suchungsstelle zuzuleiten. Dieser Gebührentatbestand wird mit dem entspre-
chenden Aufwand nun in § 7 der Satzung berücksichtigt. 

 
4. Die altersmäßige Begrenzung der auf BSE zu untersuchenden Rinder (s. § 8) 

entfällt in dieser Satzung, da in der Vergangenheit die Altersgrenzen immer wie-
der durch den Gesetzgeber verändert wurden, was eine mehrfache Anpassung 
der Satzung zur Folge hatte. 

 
5. Die letzte Gebührenanpassung erfolgte zum 01.01.2009. Eine weitere Anhebung 

der Gebühren sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Dies wurde 
auch in der dritten Arbeitsgruppensitzung der AG Haushaltskonsolidierung vom 
11.06.2010 so einvernehmlich besprochen und beschlossen, da davon ausge-
gangen werden muss, dass mit einer weiteren Erhöhung der Gebühren auch der 
letzte Schlachtbetrieb in Leverkusen schließen müsste. Rechnung getragen wird 
hierdurch auch einem der Ziele der Stadt Leverkusen, durch die Sicherstellung 
einer wohnortnahen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger die Stadt lebens-
wert zu gestalten und eine ortsnahe Schlachtmöglichkeit zu erhalten.  
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Anlage/n:  
110211 Satzung vom 01 05 2011 
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